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 < Editorial 

im Sicherheitsbereich gegründet. Sie kennen ZITiS noch nicht? 
Dann darf ich Ihnen den Bericht auf den folgenden Seiten emp-
fehlen.

Vom 1. März bis 31. Mai war der Wahlzeitraum der Personalrats-
wahlen in der Bundesverwaltung. Die Einschränkungen zur Ein-
dämmung der Ausbreitung des Coronavirus stellte viele vbob 
Fachgruppen und die Wahlvorstände in den Dienststellen bei der 
Vorbereitung und Durchführung der Personalratswahlen vor 
neue Herausforderungen. Die Corona-Pandemie stellt eine be-
sondere Ausnahmesituation dar, doch auch durch sie hat sich er-
neut gezeigt, dass das Personalvertretungsrecht des Bundes und 
die Wahlordnung nicht mehr zeitgemäß sind und einer Moderni-
sierung bedürfen. Mehr hierzu finden Sie im Artikel Wahlen in 
„Corona-Zeiten“.

Wie Tarifverhandlungen in „Corona-Zeiten“ verlaufen, kann heu-
te noch niemand vorhersagen. Am 3. Juni 2020 sollte die Forde-
rungsfindung für die Einkommensrunde 2020 für den Bund und 
die Kommunen im Herbst beschlossen werden. Dass die öffentli-
che Verwaltung systemrelevant ist, wurde in der Krise deutlich. 
Eine aussagekräftige Auswertung der wirtschaftlichen Daten ist 
derzeit jedoch nicht möglich. Die dbb Bundestarifkommission be-
schloss an diesem Tag daher noch keine Forderung, sondern viel-
mehr eine weitere Zusammenkunft – abermals in digitaler Form.

Die erlassenen Beschränkungen und Verbote zur Eindämmung 
des Coronavirus werden zunehmend gelockert.

Bleiben Sie dennoch aufmerksam und achten Sie auf sich 
und andere. Bleiben Sie weiterhin gesund.

Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre

 < Editorial 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

aufgrund der aktuellen Situation hat der vbob die für Mai geplan-
te Sitzung des Bundeshauptvorstandes leider absagen müssen. In 
der Mitte der Amtszeit ist somit die Halbzeitbilanz des Bundes-
vorstandes auf die nächste Sitzung verschoben. Neben einer Bi-
lanz wird der vbob dann ebenso die aktuelle Lage der Bundesver-
waltung vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie bewerten. In 
diesem Zusammenhang sind eine gemeinsame Neujustierung der 
Ziele bzw. neue Schwerpunkte der gewerkschaftlichen Vorhaben 
zu erörtern.

Durch Homeschooling und Homeoffice wurden noch bestehende 
Defizite bei der Digitalisierung offenbar. Doch der technische 
Fortschritt entwickelt sich in rasantem Tempo. Das Arbeiten in 
der digitalen und vernetzten Welt ist für viele Menschen auch 
heute schon Normalität. Das ist jedoch nicht ohne Risiken, denn 
im Cyberraum existiert auch Cyberkriminalität. Eine technologi-
sche Herausforderung für unsere Sicherheitsbehörden. Im Ge-
schäftsbereich des BMI wurde deshalb 2017 als ein Baustein der 
Sicherheitsarchitektur die Zentrale Stelle für Informationstechnik 
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< Die Gewerkschaft Bundesbeschäftigte trauert um ihr verdientes Ehrenmitglied 

Oberamtsrat a.D. 
Ludwig Huppertz, 
der am 9. Mai 2020 im Alter von 
95 Jahren verstorben ist.

Das persönliche Engagement 
von Ludwig Huppertz ist Vorbild 
für uns alle. Am 1. Oktober 1963 
trat er dem Verband der Be-
schäftigten der obersten und 
oberen Bundesbehörden (VBOB) 
bei. Nach dem aktiven Berufsle-
ben im Bundesministerium des 
Innern wurde Ludwig Huppertz 
1989 zum Vertreter der Ruhe-
standsbeamten und Rentner im 
vbob gewählt. 

Diese Funktion nahm er mit großem Geschick und Können bis 1998 
wahr. Auch nach dieser Zeit galt sein Interesse den Mitgliedern. 
So stammt von ihm die Idee der Broschüre „Ratgeber & Vorsorge“, 
die vielen unserer Mitglieder in einer schwierigen Lebenssituation 
hilfreiche Unterstützung bietet.

Als würdigende Anerkennung für sein außergewöhnliches ehren-
amtliches Engagement im vbob wurde ihm 1984 die silberne Ehren-
nadel und 2002 die goldene Ehrennadel des vbob verliehen. 2008 
wurde Ludwig Huppertz zum vbob Ehrenmitglied ernannt.

Wir alle trauern mit seinen Angehörigen und allen, die ihn kannten, 
die ihn liebten und geschätzt haben. Wir werden Ludwig Huppertz 
gerne in Erinnerung behalten und ihm stets im Kreise unserer 
 Gemeinschaft ein ehrendes Gedenken bewahren. 

Der Bundesvorstand
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 < Inhalt ZITiS – die 
Cyberbehörde 4.0
Technologischer Fortschritt ist ein enorm wich-
tiger Faktor für Wachstum und Wohlstand. Der 
 Bedarf an Innovationen sowie damit verbunden 
der technologische Fortschritt steigen deshalb 
 exponentiell: Während früher bahnbrechende 
 Erfindungen wie die Eisenbahn, das Automobil 
und das Telefon noch Jahrzehnte brauchten, um 
sich flächendeckend zu verbreiten, setzten sich 
der PC und das Internet in wesentlich kürzerer 
Zeit durch. Das erste Smartphone für das breite 
Publikum, das iPhone, wurde 2007 vorgestellt. 
Heute sind Smartphones aus unserem Alltag 
nicht mehr wegzudenken – das erste iPhone 
„von damals“ ist heute aber schon wieder ein 
sehr „alter Hut“.

Dieser Fortschritt birgt enorm 
viele Chancen, aber auch Risiken, 
denn neue Technologien werden 
zunehmend für kriminelle Zwe-
cke missbraucht –  darunter auch 

die Technolo gien, die eigentlich 
für mehr Sicherheit und Daten-
schutz geschaffen wurden. Das 
gilt vor allem im IT-Bereich und 
im Cyberraum.
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 < Handlungsfähige 
Sicherheitsbehörden & 
digitale Souveränität

Deshalb müssen auch unsere 
Sicherheitsbehörden immer 
auf der Höhe der Zeit bleiben, 
was Technik und Methodik für 
Ermittlung und Aufklärung 
 betrifft, und ihre technischen 
Fähigkeiten kontinuierlich 
 weiterentwickeln. Sie dürfen 
im Wettlauf mit Cyberkriminel-
len nicht zurückfallen, sondern 
müssen Schritt halten – und 
idealerweise eine Nasenlänge 
voraus sein. Das ist notwendig, 
damit sie ihren gesetzlichen 
Auftrag der Gefahrenabwehr 
und Strafverfolgung erfüllen 
können. 

Die Bürger erwarten zu Recht, 
dass Straftaten auch im digita-
len Zeitalter ermittelt und auf-
geklärt werden.

Diese Zukunftsfähigkeit der 
Sicherheitsbehörden ist auch 
ein wichtiger Baustein für die 
Digitale Souveränität und da-
mit die Handlungsfähigkeit 
der Bundesrepublik Deutsch-

land. Das kontinuierliche Aus-
bilden einer breiten nationalen 
Wissensbasis für alle Arten von 
Cyberfähigkeiten ist essenziell, 
will man nicht ausschließlich 
auf Unterstützung aus dem 
Ausland angewiesen sein.

Um diesen Herausforderungen 
zu begegnen, hat das Bundes-
ministerium des Innern, für 
Bau und Heimat 2017 die Zen-
trale Stelle für Informations-
technik im Sicherheitsbereich 
(ZITiS) geschaffen. ZITiS ist Teil 
der Cyber-Sicherheitsstrategie 
für Deutschland und der zen-
trale Dienstleister für die Be-
hörden des Bundes mit Sicher-
heitsaufgaben. Die Aufgaben 
der ZITiS umfassen dabei Ent-
wicklung und anwendungsbe-
zogene Forschung sowie Un-
terstützung und Beratung zu 
informationstechnischen Fä-
higkeiten. Dabei hat ZITiS 
selbst jedoch keine Eingriffs-
befugnisse.

 < Forschung, Entwicklung 
und Beratung im Dienst 
der inneren Sicherheit

Cyberbezogene Lösungen und 
Know-how waren vor der 
Gründung der ZITiS auf ver-
schiedene Stellen in Bund und 
Ländern verteilt. Zudem über-
schneiden sich viele der techni-
schen Herausforderungen der 
einzelnen Behörden, auch 
wenn die Aufgaben unter-
schiedlich sind.

Jetzt bündelt ZITiS dieses 
 spezifische Fach- und Exper-
tenwissen und berät die Si-
cherheitsbehörden umfassend 
in technischen Fragen und 
zu Strategien. Hinzu kommen 
übergreifende Dienstleistun-
gen wie etwa zentrale Wis-
sensdatenbanken.

Eine zentrale Stelle wie ZITiS 
schafft Synergien der unter-
schiedlichen Disziplinen und 
kann dadurch die Behörden ef-
fizienter unterstützen, als dies 
durch voneinander unabhängi-
ge einzelne Forschungsberei-
che vieler verschiedener Behör-
den möglich wäre.

Zudem kann ZITiS als übergrei-
fende Forschungs- und Ent-
wicklungsorganisation Perso-
nal gezielter einsetzen und 
durch die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit der Experten 
neben dem Realisieren von 
 Synergiegewinnen auch die 
knappen Ressourcen schonen. 
Für die bestmögliche Erfüllung 
der eigenen Aufträge koope-
riert ZITiS mit Partnern aus 
Forschung und Wissenschaft 
und bearbeitet Projekte der 
Grundlagenforschung in Zu-
sammenarbeit mit Universi-
täten, Instituten und Unter-
nehmen auf nationaler und 
internationaler Ebene. Damit 
steht ZITiS im Zentrum einer 
engen Zusammenarbeit zwi-
schen Industrie, Behörden, 
Instituten und Universitäten – 
ein Clustering-Modell, das in 
anderen Ländern bereits sehr 
erfolgreich eingesetzt wird.

Die Grundlage des Auftrages 
der ZITiS ist ein Jahresarbeits-
programm, das mit dem Bun-
deskriminalamt, dem Bundes-
amt für Verfassungsschutz und 
der Bundespolizei abgestimmt 
wird. Aktuell läuft bereits das 
dritte Jahresarbeitsprogramm 
und ZITiS bearbeitet derzeit 
über 30 Projekte.

 < Arbeitsfelder bei ZITiS

Im Einsatz benötigen Sicher-
heitsbehörden oft Produkte, 
Lösungen und Know-how aus 
verschiedenen Bereichen. Bei 

ZITiS arbeiten die Experten ih-
res Fachs disziplinübergreifend 
zusammen und schaffen da-
durch im Cluster mit akademi-
scher Forschung und Industrie 
Synergien, die mit verteilten 
Ressourcen unerreichbar sind. 
Die Disziplinen und Projekte, in 
denen ZITiS arbeitet, orientie-
ren sich am Bedarf der Behör-
den des Bundes mit Sicher-
heitsaufgaben und umfassen 
die Themen Digitale Forensik, 
Telekommunikationsüberwa-
chung, Kryptoanalyse, Big- 
Data-Analyse sowie technische 
Fragen der Kriminalitätsbe-
kämpfung, Gefahren- und 
 Spionageabwehr.

 > Digitale Forensik 
Smartphones, Tablets und 
Laptops sind für Straftäter 
nicht nur lohnende Ziele, 
sondern auch Mittel zur 
Durchführung von Strafta-
ten. Dazu kommt ein ganzes 
Sammelsurium von unter-
schiedlichsten Geräten, de-
ren Daten in einem Ermitt-
lungsfall eine Rolle spielen 
können. ZITiS unterstützt in 
Abstimmung mit den Sicher-
heitsbehörden die Erfor-
schung und Entwicklung 
neuer Methoden zur forensi-
schen Sicherung digitaler As-
servate. Diese Methoden bil-
den die Grundlage für die 
gerichtsfeste Verwertung di-
gitaler Spuren und beinhal-
ten sowohl softwaretechni-
sche Methoden als auch 
spezielle Hardwarelösungen.
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 > Telekommunikations- 
überwachung  
Telekommunikationsüberwa-
chung (TKÜ) ist ein wichtiges 
Ermittlungsinstrument bei 
schweren Straftaten wie zum 
Beispiel der organisierten Kri-
minalität oder dem illegalen 
Austausch von Kinderporno-
grafie. Auch bei der Gefah-
renabwehr spielt dieses 

Werkzeug eine unverzichtba-
re Rolle. ZITiS selbst verfügt 
über keine eigenen Befugnis-
se zur TKÜ, erforscht und 
entwickelt jedoch neue Me-
thoden und Strategien, stellt 
Werkzeuge bereit und berät 
die Behörden bei der Durch-
führung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben. Die große Dyna-
mik bei der Entwicklung neu-

er Technologien, die immer 
kürzeren Nutzungszyklen 
und die Verflechtung mit an-
deren Disziplinen wie der 
Kryptografie stellen in ihrer 
Kombination eine besondere 
Herausforderung dar.

 > Kryptoanalyse 
Verschlüsselung dient dem 
Schutz von Daten und der 

Privatsphäre. Sie bietet 
 Straftätern jedoch auch die 
Möglichkeit, verdeckt zu 
kommunizieren, zu handeln 
und sich der Strafverfolgung 
zu entziehen. ZITiS berät da-
her die Sicherheitsbehörden 
zu Methoden, wie auch vor 
dem Hintergrund sicherer 
Verschlüsselung ihre gesetz-
lichen Aufgaben erfüllt 
 werden können. In hoch-
modernen Laboren entwi-
ckelt ZITiS Lösungen und 
 anwendbare Methoden, 
die Polizei und Nachrichten-
dienst zur Verfügung gestellt 
werden können. Hierfür 
 arbeiten die unterschied-
lichsten Experten aus ver-
schiedensten Bereichen an 
der Erforschung und Ent-
wicklung neuer Technologien 
und Verfahren.

 > Big-Data-Analyse 
Bei der TKÜ und in der Foren-
sik fallen die unterschied-
lichsten Arten von Daten an, 
vor allem aber wächst die 
Datenmenge immer schnel-
ler in Größenordnungen, 
die „von Hand“ schon lange 
nicht mehr zu bewältigen 
sind. Diese auszuwerten, 

 < Der Sitz der ZITiS ist seit 2017 das „Isar Valley“ in de Nähe von München.
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 < Wilfried Karl ...

... ist seit 1. Juni 2017 Präsident der Zentralen Stelle für Informa-
tionstechnik im Sicherheitsbereich (ZITiS). Von 1993 bis 2017 war 
Wilfried Karl mit verschiedenen Aufgaben innerhalb der Techni-
schen Aufklärung des Bundesnachrichtendienstes betraut, zuletzt 
als kommissarischer Abteilungsleiter. Vor 1993 war er freiberuflich 
für die frühere Grundig AG in Fürth tätig.

Herr Karl erhielt sein Diplom als Elektroingenieur von der Fried-
rich-Alexander-Universität Erlangen. Er ist 1965 in Lampertheim 
(Hessen) geboren und lebt im Landkreis München.
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 relevante von irrelevanten 
Daten zu unterscheiden, sie 
richtig zu deuten und damit 
Straftaten zu verhindern 
oder aufzuklären, ist für 
 Sicherheitsbehörden keine 
leichte Aufgabe. ZITiS er-
forscht und entwickelt 
 Methoden, um die Sicher-
heitsbehörden im Umgang 
mit großen Datenmengen 
zu unterstützen. Die Anwen-
dungsgebiete sind ebenso 
unterschiedlich wie die zu 
analysierenden Daten. Nur 
die automatisierte Bearbei-
tung der anfallenden Daten-
mengen lässt die Ermittler 
und Analysten mit den Straf-
tätern Schritt halten.

 < Standort: 
die Hochtechnologie-
Metropole München

Der Sitz von ZITiS ist am 
 Hochtechnologie-Standort 
München. „Isar Valley“ ist 
eine in offizielle Bezeichnung 
für die Hauptstadt Bayerns 
und seiner Umgebung als einer 
der Forschungs- und Techno-
logie-Spitzenstandorte in 
 Europa.  
 
Das liegt vor allem an der ho-
hen Dichte an Universitäten 
und Forschungseinrichtungen, 
einer starken Industrie und 
Wirtschaft sowie einer enga-
gierten Standortpolitik. 

Ein weiterer Vorteil ist die At-
traktivität des Standortes, was 
die Personalgewinnung unter-
stützt. ZITiS ist darin sehr er-
folgreich, noch in diesem Jahr 
wird die 200. Stelle besetzt 
sein. Aktuell entsteht parallel 
ein modernes, auf den hoch 
spezialisierten Einsatz ausge-
richtetes Gebäude auf dem 
Campus der Universität der 

Bundeswehr München in Neu-
biberg. Dort wird ZITiS sehr 
eng mit dem Forschungsinsti-
tut Cyber Defence (CODE) der 
Bundeswehr-Universität zu-
sammenarbeiten. Clustering 
ist international ein Erfolgs- 
modell und bietet auch hier 
Synergien, nicht nur durch 
gemeinsam genutzte Infra-
struktur.

 < Arbeiten bei ZITiS

Innovation ist eine wichtige 
Komponente in der Arbeit 
der ZITiS, um technologische 
Trends frühzeitig erkennen 
und den Sicherheitsbehörden 
schnell und effizient Lösungen 
anbieten zu können. Aus die-
sem Grund wurde ZITiS als 
„etwas andere Bundesbehör-
de“ aufgebaut, mit modernen 
Strukturen und einem Dialog 
auf Augenhöhe. 

ZITiS entspricht nicht dem kli-
scheehaften Bild einer Behörde 
oder der stereotypen Vorstel-
lung von Beamten – auch 
wenn man Beamter werden 
kann. Wichtig ist der Raum für 
Erfindergeist, Kreativität und 
Querdenken, die Krawatte 
kann zu Hause bleiben. 

Das Modell hat sich als erfolg-
reich erwiesen, trotz der aktu-
ellen Herausforderungen auf 
dem Arbeitsmarkt im enorm 
umkämpften Bereich der IT. 

Nur durch eine solche Heran-
gehensweise ist es möglich, 
mit dem exponentiell wach-
senden Fortschritt im Zeitalter 
der Digitalisierung Schritt zu 
halten und sogar voraus zu 
sein, um neue Trends und Po-
tenziale frühzeitig erkennen 
zu können.

Mit ihren Strukturen und 
ihrer Arbeit leistet ZITiS damit 
nicht nur einen aktiven Beitrag 
zum Schutz der Bürgerinnen 
und Bürger, sondern trägt 
auch zur Sicherung des Wirt-
schaftsstandortes und damit 
auch der digitalen Souve- 
ränität der Bundesrepublik 
Deutschland bei. Denn ohne 
eine eigene digitale Hand-
lungsfähigkeit bleiben bahn-
brechende Innovationen aus 
und wichtige staatliche Auf- 
gaben würden zukünftig 
ohne technische Unterstüt-
zung aus dem Ausland kaum 
mehr zu leisten sein. 

Wilfried Karl, 
Präsident ZITiS
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Personalratswahlen 2020

Wahlen in „Corona-Zeiten“
Seit einigen Wochen bestimmt das Coronavirus unseren privaten und 
beruflichen Alltag. Die Pandemie hat uns im März mit voller Wucht ge- 
troffen, als in vielen Behörden Personalratswahlen angelaufen waren 
oder vor der Tür standen. In der ganzen Bundesverwaltung sollte zwischen 
1. März und 31. Mai 2020 gewählt werden.

Viele Wahlen konnten wegen 
der Erkrankung von Beschäf- 
tigen, Quarantänen, notwen- 
diger häuslicher Kinderbe- 
treuung oder Arbeiten im 
Homeoffice nicht fristgerecht 
durchgeführt werden. Aber 
nicht nur die eigentlichen 
Wahlen gerieten ins Stocken, 
auch geplante Versammlungen 
für Kandidatenaufstellungen 
und vorbereitete Werbe- und 
Informationsveranstaltungen 
waren Corona-bedingt nicht 
mehr möglich. 

In manchen Behörden konnten 
die Wahlen noch abgeschlos-
sen werden, aber die neu ge-
wählten Personalräte konnten 
sich wegen der Einschränkun-
gen nicht konstituieren. 

Viele unserer Kandidatinnen 
und Kandidaten und Mitglie-
der in den Wahlvorständen ha-
ben sich mit Hilferufen an uns 
gewandt, weil die bestehen-
den Vorgaben nicht einzuhal-
ten waren und es keine rechts-
konformen Lösungen gab.

Angesichts der vielen anderen 
und sicherlich auch für die Be-
völkerung gravierenderen Pro-
bleme war es schwierig, Gehör 
für die Probleme der Wahlvor-
stände und der Kandidatinnen 
und Kandidaten vor Ort zu 
 finden. Hier mussten wir zu-
nächst engagiert Überzeu-
gungsarbeit leisten, dass 
Personalräte gerade auch in 
Krisenzeiten eine wichtige Auf-
gabe wahrnehmen und es in 
dieser Lage nicht vertretbar ist, 
personalratslose Zeiten in Kauf 
zu nehmen und die angelaufe-
nen Wahlen ihrem Schicksal zu 
überlassen. 

Der vbob hat sich schon sehr 
früh in Gesprächen mit Ver-
tretern aus Politik und Verwal-
tung und auch dem dbb dafür 
ausgesprochen, einen prag-
matischen und rechtssicheren 
Handlungsrahmen zu schaffen.

Wir wollten sicherstellen, dass 
die durchgeführten Wahlen 
Bestand haben. Unterbrochene 
Wahlen sollten durch nach-
träglich angeordnete Briefwahl 
fortgeführt oder „eingefroren“ 
und später abgeschlossen wer-
den können. Für Wahlen, die 
noch gar nicht angelaufen wa-
ren, sollten die Wahlvorstände 
die Möglichkeit erhalten, gene-
rell Briefwahl anzuordnen. 

Gleichzeitig haben wir gefor-
dert, dass die bisherigen Perso-
nalräte die Geschäfte bis zu ei-
ner Konstituierung der neuen 
Personalräte weiterführen. 
Denn mit Blick auf den Arbeits- 
und Gesundheitsschutz (zum 
Beispiel Pandemieprävention 
und Hygienemaßnahmen) oder 
die Gestaltung der Arbeitsbe-
dingungen (zum Beispiel Ein-
führung neuer Arbeitsmodelle, 
Arbeitszeitregelungen) müssen 
handlungsfähige Personalver-
tretungen vorhanden sein.

Es mussten auch praxistaugli-
che Lösungen für die laufende 
Personalratsarbeit unter Pan-
demiebedingungen geschaffen 
werden. Präsenzsitzungen wa-
ren und sind teilweise noch im-
mer nicht möglich. Neben der 
Option der Beschlussfassung 
im Umlaufverfahren haben wir 
uns dafür ausgesprochen, eine 
Beschlussfassung über Video- 
oder Telefonkonferenzen zu 
ermöglichen.

Nach anfänglichem Zaudern 
hat die Politik auf Druck der 
Gewerkschaften dann doch 
Handlungsbedarf konzediert; 
inzwischen ist eine Änderung 
des BPersVG und der Wahlord-
nung rückwirkend zum 1. März 
2020 in Kraft getreten. Die 
 Forderungen des vbob wurden 
berücksichtigt. 

Die Änderungen im BPersVG 
zu den Beschlussfassungen 
per Telefon- und Videokon- 
ferenz und zur Weiterführung 
der  Geschäfte durch den alten 
 Personalrat sind bis zum 
31. März 2021 befristet. 

Die Erfahrungen mit den 
 neuen Kommunikations-
möglichkeiten sollen dann in 
die umfassende Novellierung 
des BPersVG einfließen.

 < Neue Rechtsprechung 
zur Wahl des/der 
Personalrats- 
vorsitzenden

Für die neu gewählten Perso-
nalräte gilt es jetzt, bei ihrer 
Konstituierung die aktuelle 
Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts zu be- 
achten. Das BVerwG hat am 
15. Mai 2020 entschieden, dass 
nach dem BPersVG nur ein(e) 
Gruppensprecher(in) Personal-
ratsvorsitzende(r) sein kann. 

Gruppensprecher sind die im 
Personalrat von ihrer Beschäf-
tigtengruppe (Beamte, Arbeit-
nehmer, ggf. Soldaten) gewähl-
ten Vorstandsmitglieder. 

Nach Auffassung des BVerwG 
haben die Gruppensprecher die 
gesetzliche Pflicht, für den Vor-

sitz zur Verfügung zu stehen, 
und können sich dieser Pflicht 
nicht durch Verzicht entziehen. 

Das Gericht befasste sich mit 
den Wahlen des Vorsitzenden 
des Gesamtpersonalrats (GPR) 
im Bundesnachrichtendienst 
von März und September 2018. 

Es beanstandete die Wahl im 
März 2018, weil der Gewählte 
kein Mitglied des GPR-Vor-
stands war. Dies sei ein offen-
kundiger und schwerwiegen- 
der Fehler, der zur Unwirksam-
keit der Wahl führe. Weil es da-
mit keinen wirksam gewählten 
Vorsitzenden gab, war der GPR 
insgesamt nicht rechtlich 
handlungsfähig und Beschlüs-
se unwirksam. 

Dieselbe Person wurde nach 
Personalratswahlen im Sep-
tember 2018 erneut zum 
Vorsitzenden gewählt. Sie 
war zu diesem Zeitpunkt aber 
Ergänzungsvorstandsmit- 
glied.

(Anmerkung: Bei Personal- 
räten ab elf Mitgliedern be-
steht der Vorstand aus den 
Gruppensprechern sowie zwei 
Ergänzungsvorstandsmitglie-
dern.)

Laut BVerwG war diese Wahl 
ebenfalls rechtswidrig, weil 
der Gewählte auch als Ergän-
zungsvorstandsmitglied nicht 
für den Vorsitz wählbar war.  
Anders als im März 2018 war 
dieser schwerwiegende Fehler 
aber nicht offenkundig, weil 
die Möglichkeit eines Verzichts 
der Gruppensprecher auf den 
Vorsitz in Teilen der Fachlitera-
tur befürwortet wird und das 
BVerwG dies bisher nicht aus-
drücklich ausgeschlossen hat-
te. Deshalb war die Wahl des 
Vorsitzenden hier wirksam.

Die Rechtsprechung schafft 
jetzt Klarheit, dass für den 
 Personalratsvorsitz nur Vor-
standsmitglieder nach § 32 
BPersVG (Gruppensprecher) 
wählbar sind!
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Kommentierte Pressestimmen
„Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen 
zusammen – das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit.“
 John F. Kennedy, 35. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika (1917–1963) 

Am Anfang der Pandemie wurde verstärkt die Gefahr wahrgenommen. Die Sorgen der Menschen stan-
den zu Beginn der Krise im Vordergrund, sie fokussierten sich insbesondere auf die Gesundheitsgefahren, 
die das Virus für jeden einzelnen hervorbringen kann. Mittlerweile haben die meisten Menschen gelernt, 
mit dem Virus zu leben, und die geltenden neuen Abstands- und Hygienevorschriften verinnerlicht. 
Die Infektionszahlen sinken daher zunehmend. Die größeren Sorgen und Gedanken machen sich deshalb 
61 Prozent der Menschen – laut Politbarometer-Umfrage vom 29. Mai 2020 – inzwischen über die wirt-
schaftlichen Folgen der Corona-Krise. Wir haben jetzt die Gelegenheit, aus der Krise heraus die richtigen 
Weichenstellungen sowohl für die Zukunft Europas als auch für die Bundesrepublik Deutschland zu stellen. 

Der Bundesvorsitzende des dbb 
beamtenbund und tarif union 
(dbb), Ulrich Silberbach, fordert 
als Konsequenz aus der Corona-
Krise eine verbesserte Zusam-
menarbeit zwischen den euro-
päischen Mitgliedstaaten in 
Sachen Gesundheitsschutz 
(Behördenspiegel, vom 26. Mai 
2020). Als mögliche Bereiche 
der verbesserten Kooperation 
nannte Silberbach Informati-
onserhebung, Kommunikation 
sowie Arzneimittelbeschaffung 
und -sicherheit. Bei der Her- 
stellung von wichtigen Medika-
menten solle die Europäische 
Union eine „strategische Auto-
nomie“ sicherstellen. Ebenso 
müsse eine europaweite Vor-
ratshaltung mit medizinischen 
Materialien und Geräten ge-
währleistet werden. Dazu ge-
höre auch eine gemeinsame 
Überwachung der Bestände 
und der Produktionskapazitä-
ten. Des Weiteren wären regel-
mäßige Seuchenschutzübun-
gen auf Verwaltungsebene mit 
der Beteiligung von allen rele-
vanten nationalen und euro- 
päischen Behörden sinnvoll, 
so Silberbach. 

 < Corona und Bildung! 

Die Krise hat uns die Defizite in 
der Digitalisierung der Schulen 
drastisch vor Augen geführt. 
„Leere Mägen statt Laptops“, 
titelt der Spiegel in seiner Aus-
gabe vom 21. Mai 2020. Kinder 
aus ärmeren Familien sind 
durch die Krisensituation in 

den Schulen (Wegfall des Prä-
senzunterrichts, Digitalisiertes 
Lernen ...) besonders benach-
teiligt. So gibt es für die Be-
troffenen kein Schulmittag- 
essen mehr. Plötzlich muss, 
trotz engen Familienbudgets, 
ein Laptop angeschafft und 
eine kostenpflichtige Internet-
versorgung daheim sicherge-
stellt sein. Ansonsten ist eine 
Teilnahme am Schulunterricht 
kaum mehr gewährleistet. 
Auch im neuen Schuljahr 2020/ 
2021 ist keineswegs mit einem 
regulären Unterricht im Nor-
malbetrieb zu rechnen. Nicht 
nur an ihre Grenzen, sondern 
weit darüber hinaus drohen 
Familien in Hartz IV oder in den 
Niedriglohnsektor zu geraten, 
in denen schon zu normalen 
Zeiten alles knapp ist. Finan-
ziell sprengen höhere Kosten 
und niedrigere Einnahmen das 
mühsam austarierte Budget 
und führen kurzfristig zu ech-
ter materieller Not. Langfristig 
geraten die Kinder aus diesen 
Familien bei der Bildung noch 
weiter ins Hintertreffen. Da- 
von ist nicht nur eine kleine 
Randgruppe betroffen: Rund 
jedes fünfte Kind lebt in einem 
Haushalt mit weniger als 
60 Prozent des Medianein- 
kommens und damit unter der 
Armutsrisikoschwelle. Bei den 
Alleinerziehenden sind es so-
gar mehr als zwei von fünf 
Kindern. Der Staat hat die Not 
erkannt und möchte hier hel-
fen. Vor direkten Zahlungen an 
bedürftige Familien scheut die 

Politik allerdings zurück. Statt-
dessen sollen Schulen Geräte 
bekommen, die sie an Schüler 
verleihen. „Die Geräte bleiben 
im Eigentum der Schule und 
können dadurch auch im 
Regelbetrieb von der Schule 
weiterhin genutzt werden“, 
sagte Bundesbildungsminis- 
terin Anja Karliczek (CDU). 
Wer die Laptops oder Tablets 
für die Schulen beschafft, soll 
von Land zu Land unterschied-
lich geregelt werden. Karli- 
czek rechnet mit Kosten von 
350 Euro pro Stück. Mehr als 
eine Million Geräte könnten 
mit dem Geld kurzfristig an-
geschafft werden. Das klingt 
schon mal hoffnungsvoll, und 
wenigstens ein weiterer Schritt 
ist getan. Und eine weitere 
Gelegenheit wird jetzt wahr- 
genommen, die Schulen in 
Deutschland für das digitale 
Zeitalter und die damit ein-
hergehenden Herausforde- 
rungen vorzubereiten. 

 < Und Europa?

Und welche „Gelegenheiten“ 
nimmt Europa wahr? EU-Kom-
missionspräsidentin Ursula von 
der Leyen plädiert für ein ent-
schlossenes und gemeinsames 
europäisches Vorgehen, um die 
Folgen der Coronavirus-Pande-
mie abzufedern. „In dieser 
Krise machen wir keine halben 
Sachen“, schreibt sie in einem 
Gastbeitrag, der in Deutsch-
land in der Welt am Sonntag 
erschienen ist. „Das muss auch 

für die kommenden Jahre 
gelten, in denen es darauf an-
kommt, unsere Wirtschaft gut 
aus der Krise zu manövrieren. 
Dazu brauchen wir massive 
Investitionen, einen Marshall-
Plan für Europa.“ 

Eine zentrale Rolle werde dabei 
der nächste Finanzrahmen der 
EU spielen. Europa sei durch 
einen unbekannten Feind und 
eine Krise von noch nie dage-
wesenem Ausmaß und Tempo 
zunächst ein Stück weit über-
rumpelt worden, so die Kom-
missionspräsidentin. Seitdem 
habe jedoch eine Welle des 
Mitgefühls und der Hilfsbereit-
schaft die gesamte Union er-
fasst. 

„Ärztinnen und Ärzte sowie 
Pflegekräfte kehren aus dem 
Ruhestand zurück. Millionen 
Freiwillige helfen wo immer sie 
gebraucht werden.  Restaurants 
versorgen erschöpftes Pflege-
personal mit Essen, De signer 
fertigen Krankenhauskittel 
und Autohersteller tüfteln an 
Beatmungsgeräten. Diese Soli-
darität ist ansteckend – und sie 
ist das Herz unserer Union. 
Diese Impulse zeigen, das wah-
re Europa ist wieder da“, 
schreibt von der Leyen. „Unse-
re Europäische Union – davon 
bin ich überzeugt – kann aus 
dieser Situation gestärkt her-
vorgehen, so wie sie es nach 
jeder Krise in unserer Geschich-
te getan hat“, so von der Leyen 
weiter.  cm

10

vb
ob

 G
ew

er
ks

ch
af

t B
un

de
sb

es
ch

äf
ti

gt
e

vbob Gewerkschaft Bundesbeschäftigte

> vbob Magazin | Juni 2020





Ein besonderes Silber-Jubiläum
25 Jahre ist Klaus Uckel am 1. April 2020 bereits im vbob Mitglied. Sein Engagement in der 
Fachgruppe BMBF in dieser Zeit ist un gemein erfolgreich für diese und damit den vbob insgesamt 
gewesen.

Als juristischer Berater des 
Fachgruppenvorstandes so- 
wie als  Kandidat auf den vbob- 
Listen für die Personalrats- 
wahlen und als Mitglied des 
Per sonalrates im BMBF hat 
Klaus Uckel in den vergange-
nen 25 Jahren maßgeblich 
zum Erfolg der Fachgruppe 
im BMBF beige tragen. Darüber 
hinaus unterstützt Klaus Uckel 
seit über zehn Jahren den 
vbob als Vorsitzender des 
Schiedsgerichtes des vbob. 
Auch in der Funktion ist er 
wertvoller Be rater des Bun- 
desvorstandes in Rechtsfragen 
und bei der schlichtungs- 
orientierten Durchführung 
schiedsgericht licher Verfahren.

Unsere Bundesvorsitzende 
hat in einem Schreiben an den 

Jubilar den besonderen Dank 
und die Gratulation des Bun-
desvorstandes zum Ausdruck 
gebracht.

Die Ehrung durch die Fach-
gruppe erfolgt üblicher- 
weise im  Rahmen der auf 
den Ehrentag folgenden 
Mitgliederversammlung.

Wir hoffen auf eine weitere 
im Sinne des vbob frucht- 
volle Unterstützung und 
wünschen Klaus Uckel alles 
Gute, ins besondere  Gesund- 
heit und Freude mit der 
Arbeit im und für den vbob.

Nochmals: 
Herzlichen Glückwunsch!

Der Bundesvorstand

 < Vita

Klaus Uckel ist seit 1. Januar 2015 Leiter des Projektträgers beim 
Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Zuvor hat er im 
Bundesministerium für Bildung und Forschung gearbeitet. Der 
Jurist war dort zuletzt Leiter des Grundsatzreferats der Interna- 
tionalen Abteilung. Noch immer ist er dem vbob und seiner 
Fachgruppe BMBF eng verbunden.
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Der Bundesvertreter der Mitglieder 
im Ruhestand informiert

Praktische Hilfe für den Pflegefall
Ein Pflegefall kommt vielfach plötz- 
lich und un erwartet. Die Wenigsten 
 wissen, an wen man sich wenden 
kann, um Hilfe zu bekommen oder 

Informationen da rüber, welche Leis-
tungen  ihnen zustehen. 

Gesetzlich oder privat Ver-
sicherte haben Anspruch auf 
eine kostenlose Pflegebera-
tung durch ihre Pflegekasse. 

Mein Tipp 
Legen Sie sich folgende wichti-
ge Telefonnummern bzw. Ver-
sicherungsnummer griff ereit 

auf die oberste Seite Ih-
res Notfallordners:

 > Telefonnummer der gesetz-
lichen oder privaten Kran-
ken-/Pflegekasse und Ver-
sicherungsnummer,

 > für privat versicherte 
 Personen bundesweit 
 Compass Pflegeberatung, 
Telefonnumer 0800.1018800 
(kostenlos), 

 > gegebenenfalls Telefonnum-
mer eines Pflegestützpunk-
tes vor Ort. 
 
(Anmerkung: Die meisten 
Bundesländer haben „Pflege-
stützpunkte“ eingerichtet, 
die neutral und kostenlos 
Beratungen anbieten. Im 
 Internet gibt es eine Auflis-
tung aller Pflegestützpunkte 
in Deutschland.)
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